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Änderung der Abfallrahmenrichtlinie 
Im März soll das Parlament über den vom Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) angenommenen Bericht über einen Vorschlag für eine gezielte Überarbeitung der 
EU-Abfallvorschriften abstimmen, um die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung zu beschleunigen und 
Textilhersteller in die Bekämpfung der Verschwendung gebrauchter Kleidung und Schuhe einzubinden. 

Hintergrund 
In der EU werden jedes Jahr fast 60 Mio. Tonnen Lebensmittelabfälle erzeugt. Dies entspricht 
131 Kilogramm (kg) pro Person. Mehr als die Hälfte aller Lebensmittelabfälle entfällt auf Haushalte (53 %), 
während der nächstgrößte Anteil (20 %) auf die Verarbeitungs- und Herstellungsindustrie entfällt. Die 
Kosten für die Abfallsammlung und -behandlung übersteigen 9 Mrd. EUR. Außerdem erzeugt die EU 
jährlich 12,6 Mio. Tonnen Textilabfälle. Allein auf Kleidung und Schuhe entfallen 5,2 Mio. Tonnen Abfälle, 
was 12 kg Abfall pro Person und Jahr entspricht. Derzeit werden nur 22 % der Textilabfälle, die von 
Verbrauchern erzeugt werden, zur Wiederverwendung oder zum Recycling gesammelt, während die 
übrigen Abfälle oftmals verbrannt oder auf Deponien abgelagert werden. 

Vorschlag der Kommission 
Mit dem Vorschlag der Kommission zur Änderung der Abfallrahmenrichtlinie von 2008 würden nationale 
Ziele gesetzt, wonach die Lebensmittelabfälle bis 2030 um 10 % in der vorgelagerten Verarbeitung und 
Herstellung und um 30 % (pro Kopf) in Gaststätten, im Einzelhandel und in privaten Haushalten gegenüber 
dem Stand von 2020 verringert werden müssen. Gemäß den neuen Bestimmungen würde die Kommission 
durch delegierte Rechtsakte ermächtigt, eine gemeinsame Methodik sowie Mindestanforderungen für die 
Mitgliedstaaten festzulegen, damit diese die Menge an Lebensmittelabfällen messen. Die Kommission 
müsste die Fortschritte demnach bei der Erreichung der Ziele für 2030 bis Dezember 2027 überprüfen und 
könnte diese möglicherweise „auf andere Stufen der Lebensmittelversorgungskette“ ausweiten oder die 
Festlegung neuer Ziele für den Zeitraum nach 2030 erwägen. Darüber hinaus würden mit der 
vorgeschlagenen Richtlinie Vorschriften eingeführt, um die Hersteller für den gesamten Lebenszyklus von 
Textilerzeugnissen verantwortlich zu machen und die nachhaltige Bewirtschaftung von Textilabfällen in 
der gesamten EU durch Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung zu fördern. Mit diesen Systemen 
müssten die Kosten für die Sammlung von Textilien, Schuhen und mit Textilien zusammenhängenden 
Erzeugnissen zur Wiederverwendung oder zum Recycling sowie die Kosten für den Transport und die 
Sortierung, die Analyse des Anteils von Textilien in gemischten Siedlungsabfällen und die Bereitstellung 
von Informationen über die nachhaltige Verwendung von Textilien gedeckt werden. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Der ENVI-Ausschuss des Europäischen Parlaments hat seinen Standpunkt am 14. Februar 2024 mit 72 
Stimmen ohne Gegenstimmen und bei drei Enthaltungen angenommen. Demnach wollen die Mitglieder 
des Parlaments die verbindlichen Reduktionsziele für 2030 von 10 % auf 20 % in der 
Lebensmittelverarbeitung und -herstellung und von 30 % auf 40 % pro Kopf im Einzelhandel, in der 
Gastronomie, in Verpflegungsdiensten und in den Haushalten gegenüber dem Jahresdurchschnitt 
zwischen 2020 und 2022 erhöhen. Diese Ziele sollten auf einzelstaatlicher Ebene bis zum 30. Dezember 
2030 erreicht werden. Statt einer Überprüfung im Jahr 2027, um ein Ziel für die Halbierung der 
Lebensmittelabfälle bis 2030 festzulegen, ist im Text vorgesehen, dass die Kommission die Lage bewertet 
und angemessene Gesetzgebungsvorschläge vorlegt, mit denen umso höhere Ziele für 2035 (mindestens 
30 % bzw. 50 %) eingeführt werden sollen. Was Textilabfälle anbelangt, so nahmen die Mitglieder des 
Parlaments in die Liste der Produkte, die unter das System der erweiterten Herstellerverantwortung fallen, 
einige Nichthaushaltsprodukte wie Teppiche und Matratzen auf und führten Bestimmungen für die 
Überwachung der ausgeführten gebrauchten Textilien ein. Die Mitglieder des Parlaments wollen ferner, 
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dass die Mitgliedstaaten 18 Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie Systeme der erweiterten 
Herstellerverantwortung einrichten und bis zum 1. Januar 2025 für eine getrennte Sammlung von Textilien 
zur Wiederverwendung und zum Recycling sorgen. 
 

Bericht für die erste Lesung: 2023/0234(COD); 
federführender Ausschuss: ENVI; Berichterstatterin: Anna 
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Legislativverfahren der EU. 

 

Ergebnis der Konferenz zur Zukunft Europas: Die vorgeschlagene Richtlinie ist für Vorschlag 1 Maßnahme 3 sowie 
Vorschlag 5 Maßnahmen 3, 8, 9 und 11 von Bedeutung. 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2023/0290(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/EPRS_BRI(2023)757572
https://wayback.archive-it.org/12090/20221206232601/https:/prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qsyk5bic7bvte7z667mrq76oonfe?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Book_CoFE_Final_Report_DE_full.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Book_CoFE_Final_Report_DE_full.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20221206%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221206T232553Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=72d0aa4102f624ba29f80627cdd559e965e0e2413cd394d1e7d8365da475b558

	Hintergrund
	Vorschlag der Kommission
	Standpunkt des Europäischen Parlaments

